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AUFTRAG
privat
gewerblich
STROM
GAS
WÄRME
1
Lieferanschrift
Auftraggeber / Kunde
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Geburtsdatum
Telefon
Ort
2
Rechnungsanschrift
abweichend zu 1
Auftraggeber / Kunde
Straße, Hausnummer
Telefon
Postleitzahl
Geburtsdatum
Ort
3
Verbrauchsdaten
falls bekannt
bisheriger Stromlieferant
Kundennummer
Zählernummer
Jahresverbrauch in kWh
4
Stromlieferung
Einzugsdatum bei Umzug
zum nächstmöglichen Termin (s. Ziffer 1–3 Geschäftsbedingungen)
5
Vertragsdaten
Netzgebiet:
Grundpreis:
Arbeitspreis:
3,00 €/Monat
27,50 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Grundpreis:
Arbeitspreis:
4,00 €/Monat
27,50 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Grundpreis:
Arbeitspreis:
4,00 €/Monat
27,50 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Grundpreis:
Arbeitspreis:
4,50 €/Monat
27,50 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Alle Preise sind Bruttopreise.
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
76,95 €/Jahr
26,50 Ct/kWh (Juni-Aug)
Laufzeit:
Verlängerung:
2 Jahre
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
24,00 Ct/kWh (Sep-Mai)
Alle Preise sind Bruttopreise.
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
76,95 €/Jahr
24,00 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
2 Jahre
-
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Alle Preise sind Bruttopreise.
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
4,10 €/Monat
18,12 Ct/kWh (NT)(1
1) 22.30 - 4.30 Uhr (NT)	2) Tagnachladung (2 Stunden)
Laufzeit:
Verlängerung:
2 Jahre
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
3 Monate
23,24 Ct/kWh (Tag)(2
Tarifwahl:
WP
WS
Grundpreis:
Arbeitspreis:
4,10 €/Monat
18,12 Ct/kWh (NT)(1
1) 22.30-4.30 Uhr (NT)	2) 4.30-22.30 Uhr (HT)
Laufzeit:
Verlängerung:
2 Jahre
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
3 Monate
23,24 Ct/kWh (HT)(2
Alle Preise sind Bruttopreise.
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Alle Preise sind Bruttopreise.
Ort
Datum
Unterschrift
6
Einzugs-
ermächtigung
Kreditinstitut
Bankleitzahl
Kontonummer
Hiermit ermächtige ich die Städtische Werke Borna GmbH, die Abschlags- und Rechnungsbeträge von obenstehendem Konto
im Lastschriftverfahren einzuziehen.
7
Kontoinhaber
abweichend zu 1 od. 2
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Name, Vorname
8
6
Auftragserteilung
und Vollmacht
Das Angebot gilt für das Netzgebiet der Städtische Werke Borna Netz GmbH. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniMiniStrom. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
Das Angebot gilt für das Netzgebiet der envia Verteilnetz GmbH. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniMiniStrom. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
Das Angebot gilt für das Netzgebiet der Stadtwerke Leipzig Netz GmbH. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniMiniStrom. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
 
Das Angebot gilt für das Netzgebiet der Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniMiniStrom. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen. 
Privatkunden erhalten in der Zeit vom 1. September bis 31. Mai einen Nachlass von 2,5 Ct/kWh brutto auf den Bruttoarbeitspreis des aktuell gültigen Normaltarifes zur Grund- und Ersatzversorgung für Haushaltbedarf. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniKWKStrom-P. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
Voraussetzung für das Zustandekommen der Stromlieferung nach Preisregelung SonniDSLStrom-S und Vertragsbeginn ist das Wirksamwerden (Beginn der Erstlaufzeit) des DSL-Vertrages mit der envia Tel GmbH. Der Vertragsbeginn ist für beide Verträge identisch, sofern Ziff. 1.2 der AGB der SWB dies gestattet. Der Stromliefervertrag verlängert sich nur, wenn der Vertrag mit envia Tel GmbH verlängert wird. Andernfalls endet er nach Ablauf von 2 Jahren. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniDSLStrom-S. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniHeizStrom-WS für den Betrieb von Elektrospeicherheizungen. Elektrospeicherheizungen im Sinne der Wärmestromversorgung sind Speichergeräteheizungen, Fußbodenspeicherheizungen und Elektrostandspeicher für die Warmwasserversorgung. Tagnachladung ist bei Bedarf von 13-15 Uhr oder 14 -16 Uhr möglich. Freigabezeiten werden von SWB festgelegt und dem Kunden jeweils bekanntgegeben. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
 
Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniHeizStrom-WP für den Betrieb von Elektrowärmepumpenanlagen. Unterbrechungen sind täglich von 11-13 Uhr und 18-20 Uhr möglich. Unterbrechungszeiten werden von SWB festgelegt und dem Kunden jeweils bekanntgegeben. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
 
SonniFixStrom
Ort
Datum
Unterschrift
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich diesen Auftrag innerhalb einer Frist von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen kann. Die Frist beginnt mit Absendung dieses unterschriebenen Formulars. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an die Städtische Werke Borna GmbH, Am Wilhelmschacht 20, 04552 Borna.
7
Ich habe die Allgemeinen Regelungen zur Stromlieferung (AGB) gelesen, erhalten (siehe nachfolgende Seite) und erkenne diese hiermit an.
1. Zustandekommen und Lieferbeginn des Vertrages 
1.1 Der Stromliefervertrag kommt vorbehaltlich einer positiven Bonitätsauskunft zu Stande, wenn der ausgefüllte und
vom Kunden unterschriebene Auftrag zur Stromlieferung der Städtische Werke Borna GmbH (nachstehend SWB)
zugeht. Sofern der Kunde den Auftrag bis zum 15. eines Monats an SWB schickt (Datum des Poststempels), wird
der Stromliefervertrag mit dem 1. des übernächsten Monats wirksam, sofern nichts anders vereinbart ist.
Entsprechendes gilt, wenn eine elektronische Bestellung des Kunden SWB zugeht. 
1.2  Die Stromlieferung durch SWB erfolgt ab dem Wirksamwerden des Vertrages (Beginn der Erstlaufzeit). Die Ver-
pflichtung von SWB zur Stromlieferung besteht jedoch erst mit wirksamer Beendigung des Stromliefervertrages
mit dem bisherigen Lieferanten. Sollte dies nicht binnen 6 Monaten ab Zugang des unterschriebenen Auftrages
bei SWB möglich sein, sind der Kunde und SWB berechtigt, den Stromliefervertrag ohne Einhaltung einer Frist
zu kündigen. 
2.  Preisbestandteile 
Im Strompreis sind u. a. die Umsatzsteuer, die Stromsteuer (Regelsatz), die Entgelte für Netznutzung, Abrechnung,
die Konzessionsabgaben sowie Mehrbelastungen aus den Verpflichtungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) und des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) enthalten. 
3.  Preisänderungen 
3.1  Änderungen der Preise werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die
mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. SWB ist verpflichtet, zu den beab-
sichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe, eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu
versenden und die Änderungen auf ihrer Interseite zu veröffentlichen. 
3.2  Änderungen der Preise werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer fristgemäßen Kündi-
gung des Vertrages mit SWB gem. Ziffer 3.3 die Einleitung eines Wechsels des Versorgungsverhältnisses durch
entsprechenden Vertragsabschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist. 
3.3  Der Vertrag kann im Falle einer Änderung der Preise mit einer Frist von einem Monat zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Preisänderung gekündigt werden. 
3.4  Die Kündigung bedarf der Textform. SWB soll eine Kündigung innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang
in Textform bestätigen.
4.  Änderungen von Steuern und Abgaben 
4.1  SWB ist verpflichtet, künftige Änderungen der Umsatzsteuer und / oder der Stromsteuer zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens an den Kunden weiterzugeben; bei Verträgen mit Preisgarantie auch innerhalb der Preisgarantiefrist. 
4.2  Die Anpassung der in Ziffer 4.1 genannten Steuern erfolgt ohne Ankündigung und berechtigt nicht zur Kündigung.
Das ordentliche Kündigungsrecht gemäß Ziffer 14 bleibt unberührt. SWB wird den Kunden über die angepassten
Preise mit der Jahresrechnung informieren. 
4.3  Ziffer 4.1 und 4.2 gelten auch, soweit künftig weitere Energiesteuern, sonstige die Beschaffung, Übertragung,
Verteilung oder Lieferung von elektrischer Energie belastende Steuern und/ oder Abgaben und/ oder Belastungen
im Zusammenhang mit dem CO2- Emissionshandel wirksam werden bzw.  bestehende Steuern und Abgaben
teilweise oder vollumfänglich aufgehoben werden. 
5.  Ablesung der Messeinrichtung
SWB ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwenden, die SWB vom örtlichen Netzbe-
treiber oder von einem die Messung durchführenden Dritten erhalten hat. SWB kann die Messeinrichtungen selbst
ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies zum Zwecke einer Abrechnung
oder anlässlich eines Lieferantenwechsels erfolgt. Wenn der Kunde die verlangte Selbstablesung nicht oder ver-
spätet vornimmt, darf SWB den Verbrauch schätzen. Zur Ablesung der Messeinrichtung hat der Kunde einem Be-
auftragten von SWB den Zutritt zu seinen Räumen zu gestatten. Ein Beauftragter des örtlichen Netzbetreibers
kann den Kunden ebenfalls bitten, den Zählerstand abzulesen. 
6. Messeinrichtungen, Berechnungsfehler 
6.1  SWB ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu
veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung trägt SWB, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen
überschreitet, sonst der Kunde. 
6.2  Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler
in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, ist die Überzahlung von SWB zurückzuzahlen oder der
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt
eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt SWB den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des nach Feststellung des Fehlers folgenden Ab-
lesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind
angemessen zu berücksichtigen. 
6.3  Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Mess-
stellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu
legen. Derartige Ansprüche sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraums be-
schränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in die-
sem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 
7.  Abrechnung und Verzug
7.1  Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich zum Ende des Abrechnungsjahres, soweit nicht vorzeitig eine Zwischen-
oder Endabrechnung erstellt wird. Das Abrechnungsjahr wird von SWB festgelegt, wobei der Abrechnungszeitraum
zwölf Monate nicht wesentlich übersteigen darf. Während des Abrechnungszeitraumes leistet der Kunde in be-
stimmten, in der Regel gleichen Abständen Abschlagszahlungen. SWB wird dem Kunden die Höhe der Abschlags-
zahlungen rechtzeitig vor Fälligkeit mitteilen. Dabei wird SWB die Höhe der Abschlagszahlungen so gestalten,
dass am Ende des Abrechnungsjahres eine möglichst geringe Ausgleichszahlung fällig wird. 
7.2  Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen
Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der
Grundlage der maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung
des Umsatzsteuersatzes. Die nach einer Preisänderung anfallenden Abschläge können entsprechend angepasst
werden. 
7.3  Rechnungen und Abschläge werden zu dem von SWB angegebenen Zeitpunkt, frühestens zwei Wochen nach
Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig. 
7.4  Als Zahlungsmöglichkeiten stehen dem Kunden die Barzahlung, die Überweisung oder das Lastschriftverfahren
zur Verfügung. 
7.5  Fordert SWB den Kunden bei Zahlungsverzug erneut zur Zahlung auf oder lässt den Betrag durch einen Beauf-
tragten einziehen, kann SWB dem Kunden die dadurch entstehenden Kosten für strukturell vergleichbare Fälle
pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. 
7.6  Der Kunde kann gegen Ansprüche von SWB nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenan-
sprüchen aufrechnen. 
8.  Vorauszahlung
8.1  SWB kann vom Kunden in angemessener Höhe Vorauszahlung verlangen, wenn nach den Umständen des Ein-
zelfalls zu besorgen ist, dass vertragliche Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig
erfüllt werden. Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden beträgt mindestens die für einen Zeitraum von einem
Liefermonat durchschnittlich zu leistende Zahlung. 
8.2  Sofern der Kunde entgegen Ziffer 8.1 keine Vorauszahlung leistet, gilt Ziffer 14.2 Satz 2. 
9.  Unterbrechung bei Stromdiebstahl und anderen Zuwiderhandlungen 
9.1  SWB ist berechtigt, die Stromlieferung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen,
wenn der Kunde einer vertraglichen Verpflichtung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und
die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern („Energiediebstahl“). 
9.2  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung,
ist SWB berechtigt, die Lieferung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen ört-
lichen Netzbetreiber mit der Unterbrechung der Versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hin-
reichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. SWB kann mit der Mahnung
 zugleich die Unterbrechung der Versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwi-
derhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf SWB eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 3 ge-
nannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit
Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung
wird dem Kunden drei Werktage im Voraus angekündigt. 
9.3  SWB hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für die Unterbrechung ent-
fallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die
Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden
Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis
geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten. 
9.4  Auch die Kosten für einen etwaigen Versuch der Unterbrechung (z.B. kein Zutritt) hat der Kunde vor Wiederher-
stellung der Versorgung zu ersetzen. 
10.  Vertragsänderungen
10.1 Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den aktuellen einschlägigen Gesetzen und Rechtsvorschriften (wie
z.B. dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Fassung vom 07.07.2005 (BGBl. 2005 I S. 1970 (3621)) und
der „Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatz-
versorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Strom-GVV) vom 26.10.2006 (BGBl. 2006 I S. 2391)
jeweils in der Fassung vom 17.10.2008 (BGBl. 2008 I S. 2006) sowie auf der aktuellen einschlägigen Rechtspre-
chung der höchstinstanzlichen Gerichte und auf den aktuellen einschlägigen Verwaltungsentscheidungen. Sollten
sich die in Satz 1 genannten Rahmenbedingungen ändern und sollte der Vertrag hierdurch lückenhaft oder eine
Fortsetzung des Vertrages für SWB unzumutbar werden, ist SWB berechtigt, die Ziffern 1, 3 bis 9, 11, 14 und 15
dieser AGB entsprechend anzupassen. 
10.2 SWB wird dem Kunden die Anpassungen nach Ziffer 10.1 mindestens drei Monate vor dem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitteilen. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde in Textform nicht mindestens
einen Monat vor Wirksamwerden der Anpassung widerspricht. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerspruchs. Auf diese Folge wird der Kunde von SWB bei Bekanntgabe gesondert hingewiesen. 
11. Bonitätsauskunft 
SWB ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft über den Kunden einzuholen. Zu diesem Zweck übermittelt SWB Name,
Anschrift und Geburtsdatum des Kunden an die Creditreform Halle Balles Schurk KG, Ludwig-Wucherer-Straße 79,
06108 Halle. Bei Vorliegen negativer Bonitätsmerkmale, insbesondere bei Vorliegen einer negativen Auskunft der
oben genannten Gesellschaft zu Merkmalen der Bonität des Kunden kann SWB den Auftrag des Kunden zur
Stromlieferung ablehnen. 
12.  Datenschutz
SWB verarbeitet und nutzt die Kundendaten zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses. Die Übermittlung an Dritte
erfolgt ausschließlich zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses (z.B. Abrechnung Netznutzungsentgelte). SWB nutzt
die Daten des Kunden, um den Kunden briefliche Informationen über eigene Angebote und Produkte zuzusenden
sowie die Markt- und Meinungsforschung. Der Kunde ist berechtigt, der werblichen Nutzung seiner Daten jeder-
zeit gegenüber SWB (Städtische Werke Borna GmbH, Am Wilhelmschacht 20, 04552 Borna, T: 03433/218051, 
Kontakt: var@stadtwerke-borna.de) zu widersprechen. 
13.  Lieferantenwechsel, Wartungsdienste 
13.1 SWB wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich ermöglichen. 
13.2 Wartungsdienste werden nicht angeboten.
Informationspflichten 
Gemäß § 312 c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV. 
14  Laufzeit und Kündigung 
14.1 a) Bei Verträgen ohne Preisgarantie kann der Vertrag vom Kunden oder von SWB mit einer Frist von einem
Monat zum Ende der Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen Ende der Vertragsverlängerung gekündigt werden.
b) Bei Verträgen mit Preisgarantie ist SWB erstmals zum Ablauf der Preisgarantiefrist berechtigt, den Vertrag mit
einer Frist von einem Monat zu kündigen, danach zum jeweiligen Ende der Vertragsverlängerung. Von dem
Kunden kann der Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen Ende
der Vertragsverlängerung gekündigt werden. 
Die Rechte zur außerordentlichen Kündigung gemäß Ziffer 14.2, 14.3 und 14.4 bleiben von den vorstehenden
Ziffern 14.1 a) und b) unberührt. 
14.2 SWB ist berechtigt, in den Fällen der Ziffer 9.1 dieser AGB das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die
Voraussetzungen für die Unterbrechung der Stromlieferung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhand-
lungen gemäß 9.2 dieser AGB ist SWB zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn die Kündigung
zwei Wochen vorher angedroht wurde; Ziffer 9.2 Satz 2 und 3 dieser AGB gelten entsprechend. 
14.3 Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von mindestens zwei Wochen auf das
Ende eines Kalendermonats zu kündigen.
14.4 Das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB bleibt erhalten. Über die gesetzlichen Rücktritts-
rechte hinaus bestehen keine weiteren vertraglichen Rücktrittsrechte. 
14.5 Die Kündigung bedarf der Textform. 
15  Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung 
Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer
Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, SWB von der Leistungspflicht befreit. 
Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen von SWB gemäß Ziffer 9 beruht.
SWB wird dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbe-
treiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft geben, als sie SWB bekannt sind oder von SWB in
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 
16 Haftung 
Bei Versorgungsstörungen gemäß Ziffer 15 Satz 1 haftet SWB nicht. Etwaige Ansprüche wegen Versorgungsstö-
rungen im Sinne der Ziffer 15 Satz 1 kann der Kunde gegen den Netzbetreiber geltend machen. Die Kontaktdaten
des Netzbetreibers teilt SWB dem Kunden auf Anfrage gerne mit. 
17  Vertragspartner
Städtische Werke Borna GmbH, Am Wilhelmschacht 20, 04552 Borna 
Geschäftsführer: Mario Maron; Aufsichtsratsvorsitzender: Simone Lüdtke
18 Kundendienst 
Öffnungszeiten
Montag
13:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag
09:00 bis 12:00 Uhr    und
13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch
geschlossen
Donnerstag   09:00 bis 12:00 Uhr  
13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag  
09:00 bis 12:00 Uhr
Für Haushaltkunden:
T: (03433) 218051, Kontakt: var@stadtwerke-borna.de
Für Gewerbe- u. Landwirtschaftskunden:
T: (03433) 218404, Kontakt: var@stadtwerke-borna.de
Stördienst: 
T: (03433) 27410  
ALLGEMEINE REGELUNGEN ZUR STROMVERSORGUNG IN NIEDERSPANNUNG OHNE LEISTUNGSMESSUNG - STÄDTISCHE WERKE BORNA GmbH
1
Lieferanschrift
Firma, Ansprechpartner
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Telefon
Ort
2
Rechnungsanschrift
abweichend zu 1
Firma
Straße, Hausnummer
Telefon
Postleitzahl
Ort
3
Verbrauchsdaten
falls bekannt
bisheriger Stromlieferant
Kundennummer
Zählernummer
Jahresverbrauch in kWh
4
Stromlieferung
Einzugsdatum bei Umzug
zum nächstmöglichen Termin (s. Ziffer 1–3 Geschäftsbedingungen)
5
Vertragsdaten	
Grundpreis:
Arbeitspreis:
115,60 €/Jahr
22,00 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Grundpreis:
Arbeitspreis:
97,00 €/Monat
19,63 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Tarifwahl:
M
L
Alle Preise sind Nettopreise
zzgl. Mwst.
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
2,52 €/Monat
23,11 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Grundpreis:
Arbeitspreis:
3,36 €/Monat
23,11 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Grundpreis:
Arbeitspreis:
3,36 €/Monat
23,11 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Grundpreis:
Arbeitspreis:
3,78 €/Monat
23,11 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Netzgebiet:
Alle Preise sind Nettopreise
zzgl. Mwst.
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
115,60 €/Jahr
23,04 Ct/kWh (Juni-Aug)
Laufzeit:
Verlängerung:
2 Jahre
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
20,94 Ct/kWh (Sep-Mai)
Alle Preise sind Nettopreise
zzgl. Mwst.
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
115,60 €/Jahr
20,95 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
2 Jahre
-
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
Grundpreis:
Arbeitspreis:
97,00 €/Monat
Laufzeit:
Verlängerung:
2 Jahre
-
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
1 Monat
20,00 Ct/kWh
Tarifwahl:
M
L
Alle Preise sind Nettopreise
zzgl. Mwst.
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
3,45 €/Monat
15,23 Ct/kWh (NT)(1
Laufzeit:
Verlängerung:
2 Jahre
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
3 Monate
19,53 Ct/kWh(2
1) 22.30 - 4.30 Uhr	2) Tagnachladung (2 Stunden)
Grundpreis:
Arbeitspreis:
3,45 €/Monat
15,23 Ct/kWh (NT)(1
Laufzeit:
Verlängerung:
2 Jahre
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
3 Monate
19,53 Ct/kWh (HT)(2
1) 22.30 - 4.30 Uhr	2) 4.30 - 22.30 Uhr
Tarifwahl:
WS
WP
Alle Preise sind Nettopreise
zzgl. Mwst.
Ort
Datum
Unterschrift
6
Einzugs-
ermächtigung
Kreditinstitut
Bankleitzahl
Kontonummer
Hiermit ermächtige ich die Städtische Werke Borna GmbH, die Abschlags- und Rechnungsbeträge von obenstehendem Konto
im Lastschriftverfahren einzuziehen.
7
Kontoinhaber
abweichend zu 1 od. 2
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Firma
8
6
Auftragserteilung
und Vollmacht
Das Angebot gilt für das Netzgebiet der Städtische Werke Borna Netz GmbH. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniMiniStrom. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
 
 
Das Angebot gilt für das Netzgebiet der envia Verteilnetz GmbH. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniMiniStrom. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
Das Angebot gilt für das Netzgebiet der Stadtwerke Leipzig Netz GmbH. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniMiniStrom. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
 
 
Das Angebot gilt für das Netzgebiet der Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniMiniStrom. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen. 
 
 
Geschäftskunden erhalten in der Zeit vom 1. September bis 31. Mai einen Nachlass von 2,5 Ct/kWh brutto auf den Bruttoarbeitspreis des aktuell gültigen Normaltarifes zur Grund- und Ersatzversorgung für gewerblichen, landwirtschaftlichen und sonstigen Bedarf. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniKWKStrom-G. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen. 
Voraussetzung für das Zustandekommen der Stromlieferung nach Preisregelung SonniDSLStrom-M und Vertragsbeginn ist das Wirksamwerden (Beginn der Erstlaufzeit) des DSL-Vertrages mit der envia Tel GmbH. Der Vertragsbeginn ist für beide Verträge identisch, sofern Ziff. 1.2 der AGB der SWB dies gestattet. Der Stromliefervertrag verlängert sich nur, wenn der Vertrag mit envia Tel GmbH verlängert wird. Andernfalls endet er nach Ablauf von 2 Jahren. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniDSLStrom-M. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen. 
Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniHeizStrom-WS für den Betrieb von Elektrospeicherheizungen. Elektrospeicherheizungen im Sinne der Wärmestromversorgung sind Speichergeräteheizungen, Fußbodenspeicherheizungen  und Elektrostandspeicher für die Warmwasserversorgung. Tagnachladung ist bei Bedarf von 13-15 Uhr oder 14-16 Uhr möglich. Freigabezeiten werden von SWB festgelegt und dem Kunden jeweils bekanntgegeben. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung).Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
 
Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniHeizStrom-WP  für den Betrieb von Elektrowärmepumpenanlagen. Unterbrechungen sind täglich von 11.00-13.00 Uhr und 18.00-20.00 Uhr möglich. Unterbrechungszeiten werden von SWB festgelegt und dem Kunden jeweils bekanntgegeben. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
 
Grundlage für das Zustandekommen der Stromlieferung mit SonniDSLStrom-L ist das Wirksamwerden (Beginn der Erstlaufzeit) des DSL-Vertrages mit der envia Tel GmbH. Der Vertragsbeginn wird durch den DSL-Vertrag mit envia Tel GmbH bestimmt und ist für beide Verträge identisch, sofern Ziff. 1.2 der AGB der SWB dies gestattet. Der Stromliefervertrag verlängert sich nur, wenn der Vertrag mit envia Tel GmbH verlängert wird. Ist dies nicht der Fall, endet der Stromliefervertrag nach Ablauf von 2 Jahren. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniDSLStrom-L. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
 
Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniComfortStrom-M. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen. 
Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniComfortStrom-L. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
 
7
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich diesen Auftrag innerhalb einer Frist von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen kann. Die Frist beginnt mit Absendung dieses unterschriebenen Formulars. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an die Städtische Werke Borna GmbH, Am Wilhelmschacht 20, 04552 Borna.
Ort
Datum
Unterschrift
Ich habe die Allgemeine Regelung zur Stromlieferung (AGB) gelesen, erhalten (siehe nachfolgende Seite) und erkenne diese hiermit an.
1. Zustandekommen und Lieferbeginn des Vertrages 
1.1 Der Stromliefervertrag kommt vorbehaltlich einer positiven Bonitätsauskunft zu Stande, wenn der ausgefüllte und
vom Kunden unterschriebene Auftrag zur Stromlieferung der Städtische Werke Borna GmbH (nachstehend SWB)
zugeht. Sofern der Kunde den Auftrag bis zum 15. eines Monats an SWB schickt (Datum des Poststempels), wird
der Stromliefervertrag mit dem 1. des übernächsten Monats wirksam, sofern nichts anders vereinbart ist.
Entsprechendes gilt, wenn eine elektronische Bestellung des Kunden SWB zugeht. 
1.2  Die Stromlieferung durch SWB erfolgt ab dem Wirksamwerden des Vertrages (Beginn der Erstlaufzeit). Die Ver-
pflichtung von SWB zur Stromlieferung besteht jedoch erst mit wirksamer Beendigung des Stromliefervertrages
mit dem bisherigen Lieferanten. Sollte dies nicht binnen 6 Monaten ab Zugang des unterschriebenen Auftrages
bei SWB möglich sein, sind der Kunde und SWB berechtigt, den Stromliefervertrag ohne Einhaltung einer Frist
zu kündigen. 
2.  Preisbestandteile 
Im Strompreis sind u. a. die Umsatzsteuer, die Stromsteuer (Regelsatz), die Entgelte für Netznutzung, Abrechnung,
die Konzessionsabgaben sowie Mehrbelastungen aus den Verpflichtungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) und des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) enthalten. 
3.  Preisänderungen 
3.1   Änderungen der Preise werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die
mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. SWB ist verpflichtet, zu den beab-
sichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe, eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu
versenden und die Änderungen auf ihrer Interseite zu veröffentlichen. 
3.2  Änderungen der Preise werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer fristgemäßen Kündi-
gung des Vertrages mit SWB gem. Ziffer 3.3 die Einleitung eines Wechsels des Versorgungsverhältnisses durch
entsprechenden Vertragsabschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist. 
3.3  Der Vertrag kann im Falle einer Änderung der Preise mit einer Frist von einem Monat zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Preisänderung gekündigt werden. 
3.4  Die Kündigung bedarf der Textform. SWB soll eine Kündigung innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang
in Textform bestätigen.
4.  Änderungen von Steuern und Abgaben 
4.1  SWB ist verpflichtet, künftige Änderungen der Umsatzsteuer und / oder der Stromsteuer zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens an den Kunden weiterzugeben; bei Verträgen mit Preisgarantie auch innerhalb der Preisgarantiefrist. 
4.2  Die Anpassung der in Ziffer 4.1 genannten Steuern erfolgt ohne Ankündigung und berechtigt nicht zur Kündigung.
Das ordentliche Kündigungsrecht gemäß Ziffer 14 bleibt unberührt. SWB wird den Kunden über die angepassten
Preise mit der Jahresrechnung informieren. 
4.3  Ziffer 4.1 und 4.2 gelten auch, soweit künftig weitere Energiesteuern, sonstige die Beschaffung, Übertragung,
Verteilung oder Lieferung von elektrischer Energie belastende Steuern und/ oder Abgaben und/ oder Belastungen
im Zusammenhang mit dem CO2- Emissionshandel wirksam werden bzw.  bestehende Steuern und Abgaben
teilweise oder vollumfänglich aufgehoben werden. 
5.  Ablesung der Messeinrichtung
SWB ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwenden, die SWB vom örtlichen Netzbe-
treiber oder von einem die Messung durchführenden Dritten erhalten hat. SWB kann die Messeinrichtungen selbst
ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies zum Zwecke einer Abrechnung
oder anlässlich eines Lieferantenwechsels erfolgt. Wenn der Kunde die verlangte Selbstablesung nicht oder ver-
spätet vornimmt, darf SWB den Verbrauch schätzen. Zur Ablesung der Messeinrichtung hat der Kunde einem Be-
auftragten von SWB den Zutritt zu seinen Räumen zu gestatten. Ein Beauftragter des örtlichen Netzbetreibers
kann den Kunden ebenfalls bitten, den Zählerstand abzulesen. 
6. Messeinrichtungen, Berechnungsfehler 
6.1  SWB ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu
veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung trägt SWB, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen
überschreitet, sonst der Kunde. 
6.2  Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler
in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, ist die Überzahlung von SWB zurückzuzahlen oder der
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt
eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt SWB den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des nach Feststellung des Fehlers folgenden Ab-
lesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind
angemessen zu berücksichtigen. 
6.3  Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Mess-
stellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu
legen. Derartige Ansprüche sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraums be-
schränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in die-
sem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 
7.  Abrechnung und Verzug
7.1  Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich zum Ende des Abrechnungsjahres, soweit nicht vorzeitig eine Zwischen-
oder Endabrechnung erstellt wird. Das Abrechnungsjahr wird von SWB festgelegt, wobei der Abrechnungszeitraum
zwölf Monate nicht wesentlich übersteigen darf. Während des Abrechnungszeitraumes leistet der Kunde in be-
stimmten, in der Regel gleichen Abständen Abschlagszahlungen. SWB wird dem Kunden die Höhe der Abschlags-
zahlungen rechtzeitig vor Fälligkeit mitteilen. Dabei wird SWB die Höhe der Abschlagszahlungen so gestalten,
dass am Ende des Abrechnungsjahres eine möglichst geringe Ausgleichszahlung fällig wird. 
7.2  Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen
Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der
Grundlage der maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung
des Umsatzsteuersatzes. Die nach einer Preisänderung anfallenden Abschläge können entsprechend angepasst
werden. 
7.3  Rechnungen und Abschläge werden zu dem von SWB angegebenen Zeitpunkt, frühestens zwei Wochen nach
Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig. 
7.4  Als Zahlungsmöglichkeiten stehen dem Kunden die Barzahlung, die Überweisung oder das Lastschriftverfahren
zur Verfügung. 
7.5  Fordert SWB den Kunden bei Zahlungsverzug erneut zur Zahlung auf oder lässt den Betrag durch einen Beauf-
tragten einziehen, kann SWB dem Kunden die dadurch entstehenden Kosten für strukturell vergleichbare Fälle
pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. 
7.6  Der Kunde kann gegen Ansprüche von SWB nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenan-
sprüchen aufrechnen. 
8.  Vorauszahlung
8.1  SWB kann vom Kunden in angemessener Höhe Vorauszahlung verlangen, wenn nach den Umständen des Ein-
zelfalls zu besorgen ist, dass vertragliche Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig
erfüllt werden. Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden beträgt mindestens die für einen Zeitraum von einem
Liefermonat durchschnittlich zu leistende Zahlung. 
8.2  Sofern der Kunde entgegen Ziffer 8.1 keine Vorauszahlung leistet, gilt Ziffer 14.2 Satz 2. 
9.  Unterbrechung bei Stromdiebstahl und anderen Zuwiderhandlungen 
9.1  SWB ist berechtigt, die Stromlieferung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen,
wenn der Kunde einer vertraglichen Verpflichtung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und
die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern („Energiediebstahl“). 
9.2  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung,
ist SWB berechtigt, die Lieferung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen ört-
lichen Netzbetreiber mit der Unterbrechung der Versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hin-
reichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. SWB kann mit der Mahnung
 zugleich die Unterbrechung der Versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwi-
derhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf SWB eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 3 ge-
nannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit
Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung
wird dem Kunden drei Werktage im Voraus angekündigt. 
9.3  SWB hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für die Unterbrechung ent-
fallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die
Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden
Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis
geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten. 
9.4  Auch die Kosten für einen etwaigen Versuch der Unterbrechung (z.B. kein Zutritt) hat der Kunde vor Wiederher-
stellung der Versorgung zu ersetzen. 
10.  Vertragsänderungen
10.1 Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den aktuellen einschlägigen Gesetzen und Rechtsvorschriften (wie
z.B. dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Fassung vom 07.07.2005 (BGBl. 2005 I S. 1970 (3621)) und
der „Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatz-
versorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Strom-GVV) vom 26.10.2006 (BGBl. 2006 I S. 2391)
jeweils in der Fassung vom 17.10.2008 (BGBl. 2008 I S. 2006) sowie auf der aktuellen einschlägigen Rechtspre-
chung der höchstinstanzlichen Gerichte und auf den aktuellen einschlägigen Verwaltungsentscheidungen. Sollten
sich die in Satz 1 genannten Rahmenbedingungen ändern und sollte der Vertrag hierdurch lückenhaft oder eine
Fortsetzung des Vertrages für SWB unzumutbar werden, ist SWB berechtigt, die Ziffern 1, 3 bis 9, 11, 14 und 15
dieser AGB entsprechend anzupassen. 
10.2 SWB wird dem Kunden die Anpassungen nach Ziffer 10.1 mindestens drei Monate vor dem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitteilen. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde in Textform nicht mindestens
einen Monat vor Wirksamwerden der Anpassung widerspricht. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerspruchs. Auf diese Folge wird der Kunde von SWB bei Bekanntgabe gesondert hingewiesen. 
11. Bonitätsauskunft 
SWB ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft über den Kunden einzuholen. Zu diesem Zweck übermittelt SWB Name,
Anschrift und Geburtsdatum des Kunden an die Creditreform Halle Balles Schurk KG, Ludwig-Wucherer-Straße 79,
06108 Halle. Bei Vorliegen negativer Bonitätsmerkmale, insbesondere bei Vorliegen einer negativen Auskunft der
oben genannten Gesellschaft zu Merkmalen der Bonität des Kunden kann SWB den Auftrag des Kunden zur
Stromlieferung ablehnen. 
12.  Datenschutz
SWB verarbeitet und nutzt die Kundendaten zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses. Die Übermittlung an Dritte
erfolgt ausschließlich zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses (z.B. Abrechnung Netznutzungsentgelte). SWB nutzt
die Daten des Kunden, um den Kunden briefliche Informationen über eigene Angebote und Produkte zuzusenden
sowie die Markt- und Meinungsforschung. Der Kunde ist berechtigt, der werblichen Nutzung seiner Daten jeder-
zeit gegenüber SWB (Städtische Werke Borna GmbH, Am Wilhelmschacht 20, 04552 Borna, T: 03433/218051, 
Kontakt: var@stadtwerke-borna.de) zu widersprechen. 
13.  Lieferantenwechsel, Wartungsdienste 
13.1 SWB wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich ermöglichen. 
13.2 Wartungsdienste werden nicht angeboten.
Informationspflichten 
Gemäß § 312 c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV. 
14  Laufzeit und Kündigung 
14.1 a) Bei Verträgen ohne Preisgarantie kann der Vertrag vom Kunden oder von SWB mit einer Frist von einem
Monat zum Ende der Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen Ende der Vertragsverlängerung gekündigt werden.
b) Bei Verträgen mit Preisgarantie ist SWB erstmals zum Ablauf der Preisgarantiefrist berechtigt, den Vertrag mit
einer Frist von einem Monat zu kündigen, danach zum jeweiligen Ende der Vertragsverlängerung. Von dem
Kunden kann der Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen Ende
der Vertragsverlängerung gekündigt werden. 
Die Rechte zur außerordentlichen Kündigung gemäß Ziffer 14.2, 14.3 und 14.4 bleiben von den vorstehenden
Ziffern 14.1 a) und b) unberührt. 
14.2 SWB ist berechtigt, in den Fällen der Ziffer 9.1 dieser AGB das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die
Voraussetzungen für die Unterbrechung der Stromlieferung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhand-
lungen gemäß 9.2 dieser AGB ist SWB zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn die Kündigung
zwei Wochen vorher angedroht wurde; Ziffer 9.2 Satz 2 und 3 dieser AGB gelten entsprechend. 
14.3 Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von mindestens zwei Wochen auf das
Ende eines Kalendermonats zu kündigen.
14.4 Das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB bleibt erhalten. Über die gesetzlichen Rücktritts-
rechte hinaus bestehen keine weiteren vertraglichen Rücktrittsrechte. 
14.5 Die Kündigung bedarf der Textform. 
15  Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung 
Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer
Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, SWB von der Leistungspflicht befreit. 
Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen von SWB gemäß Ziffer 9 beruht.
SWB wird dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbe-
treiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft geben, als sie SWB bekannt sind oder von SWB in
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 
16 Haftung 
Bei Versorgungsstörungen gemäß Ziffer 15 Satz 1 haftet SWB nicht. Etwaige Ansprüche wegen Versorgungsstö-
rungen im Sinne der Ziffer 15 Satz 1 kann der Kunde gegen den Netzbetreiber geltend machen. Die Kontaktdaten
des Netzbetreibers teilt SWB dem Kunden auf Anfrage gerne mit. 
17  Vertragspartner
Städtische Werke Borna GmbH, Am Wilhelmschacht 20, 04552 Borna 
Geschäftsführer: Mario Maron; Aufsichtsratsvorsitzender: Simone Lüdtke
18 Kundendienst 
Öffnungszeiten
Montag
13:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag
09:00 bis 12:00 Uhr    und
13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch
geschlossen
Donnerstag   09:00 bis 12:00 Uhr  
13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag  
09:00 bis 12:00 Uhr
Für Haushaltkunden:
T: (03433) 218051, Kontakt: var@stadtwerke-borna.de
Für Gewerbe- u. Landwirtschaftskunden:
T: (03433) 218404, Kontakt: var@stadtwerke-borna.de
Stördienst: 
T: (03433) 27410  
ALLGEMEINE REGELUNGEN ZUR STROMVERSORGUNG IN NIEDERSPANNUNG OHNE LEISTUNGSMESSUNG - STÄDTISCHE WERKE BORNA GmbH
AUFTRAG
privat
gewerblich
Strom
Gas
Wärme
SonniFixGas
SonniVarioGas
SonniMiniStrom
SonniKWKStrom-P
SonniDSLStrom-S
SonniFixStrom
SonniHeizStrom-
WS
WP
Strom
Gas
Wärme
SonniFixGas
SonniVarioGas
SonniHeizStrom-
SonniComfortStrom-
SonniKWKStrom-G
SonniMiniStrom
WS
WP
M
 L
SonniDSLStrom-
M
 L
GAS
1
Lieferanschrift
Auftraggeber / Kunde
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Geburtsdatum
Telefon
Ort
2
Rechnungsanschrift
abweichend zu 1
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Telefon
Postleitzahl
Ort
3
Verbrauchsdaten
Falls Bekannt
bisheriger Gaslieferant
Kundennummer
Zählernummer
Jahresverbrauch in kWh
4
Gaslieferung
Einzugsdatum bei Umzug
zum nächstmöglichen Termin (s. Ziffer 1–3 Geschäftsbedingungen)
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
144,00 €/Jahr
6,99 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
3 Monate
Alle Preise sind Bruttopreise.
Mindestpreis:
7,03 Ct/kWh
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
12,00 €/Monat
5,99 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
31.12.
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
3 Monate
Alle Preise sind Bruttopreise.
Ort
Datum
Unterschrift
6
Einzugs-
ermächtigung
Kreditinstitut
Bankleitzahl
Kontonummer
Hiermit ermächtige ich die Städtische Werke Borna GmbH, die Abschlags- und Rechnungsbeträge von obenstehendem Konto
im Lastschriftverfahren einzuziehen.
7
Kontoinhaber
abweichend zu 1 od. 2
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Name, Vorname
8
6
Auftragserteilung
und Vollmacht
Arbeits- und Grundpreis werden bis zu einem Jahresverbrauch von 307.500 kWh berechnet. Überschreitet der Jahresverbrauch 
307.500 kWh, so wird anstelle des Arbeits- und Grundpreises der Mindestpreis berechnet. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Erdgaslieferung nach der Preisregelung SonniVarioGas. Es gelten die Allgemeinen Regelungen für die Gasversorgung in Niederdruck ohne Leistungsmessung der Städtische Werke Borna GmbH (AGB Gasversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen. 
 
Der Vertrag läuft erstmals bis zum 31.12. des ersten Lieferjahres und verlängert sich um jeweils 1 Jahr, wenn er nicht von einem der beiden Vertragspartner wirksam gekündigt wurde. Es gelten die Allgemeinen Regelungen für die Gasversorgung in Niederdruck ohne Leistungsmessung der Städtische Werke Borna GmbH (AGB Gasversorgung). Preisänderungen können nur mit Wirkung jeweils zum 1. Januar gemäß Ziff. 3 der AGB Gasversorgung vorgenommen werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Erhöhung oder Reduzierung öffentlich-rechtlicher Abgaben, Steuern oder sonstige, die Gaslieferung betreffende hoheitliche Belastungen. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Erdgaslieferung nach der Preisregelung SonniFixGas. Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich diesen Auftrag innerhalb einer Frist von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen kann. Die Frist beginnt mit Absendung dieses unterschriebenen Formulars. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an die Städtische Werke Borna GmbH, Am Wilhelmschacht 20, 04552 Borna.
Ort
Datum
Unterschrift
Ich habe die Allgemeine Regelung zur Gaslieferung (AGB) gelesen, erhalten (siehe nachfolgende Seite) und erkenne diese hiermit an.
Allgemeine Regelungen für die Gasversorgung im Niederdruck ohne Leistungsmessung der Städtische Werke Borna GmbH
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für die Belieferung von Kun-
denanlagen mit Erdgas in Niederdruck ohne Leistungsmessung nach dem vereinbarten
Preis. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils aktuellen
Bestimmungen der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gas-
grundversorgungsverordnung – GasGVV)“ und der „Ergänzende Bedingungen der Städ-
tische  Werke  Borna  GmbH  (SWB)  zur  GasGVV“,  die  auf  Wunsch  des  Kunden  zur
Verfügung gestellt werden bzw. unter www.stadtwerke-borna.de zugänglich sind.
Mit schriftlicher Annahme des vom Kunden vollständig ausgefüllten und unterschriebenen
Auftrages zur Gasbelieferung durch SWB kommt der Gasliefervertrag zustande. Die Ver-
pflichtung der SWB zur Gas lieferung besteht jedoch erst mit wirksamer Beendigung des
Gasliefervertrages mit dem bisherigen Gaslieferanten. Sollte dies nicht binnen 6 Monaten
ab Zugang des Auftrags bei SWB möglich sein, sind Kunde und SWB berechtigt, den Gas-
liefervertrag fristlos zu kündigen. Die Belieferung beginnt zu dem in der Vertragsbestätigung
genannten Termin. Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ablauf der jewei-
ligen Vertragslaufzeit gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund
nach § 314 BGB bleibt hiervon unberührt. SWB behält sich das Recht einer Bonitätsprüfung
des Kunden vor und kann die Annahme des Auftrags bei unzureichender Bonität verwei-
gern.
Die Gasbelieferung erfolgt zu den im veröffentlichten Preisblatt angegebenen Preisen.
Preisänderungen werden nach billigem Ermessen und den Bestimmungen des § 5 Abs. 2
und 3 GasGVV vorgenommen. Im Falle von Preiserhöhungen kann der Kunde den betref-
fenden Vertrag außerordentlich innerhalb einer Frist von einem Monat nach Bekanntgabe
der Preiserhöhung mit Wirkung zum Ende des folgenden Monats kündigen. Soweit für die
Gaslieferung während der Vertragslaufzeit öffentlich-rechtliche Abgaben, Steuern oder son-
stige, die Gaslieferung betreffende hoheitliche Belastungen zusätzlich erhoben, erhöht
oder redu ziert werden, wird SWB den Verkaufspreis zeitnah zum Inkrafttreten dieser Än-
derungen mit sechswöchiger Vorankündigungsfrist entsprechend anheben oder senken. 
Der Zählerstand wird von einem Beauftragten der SWB, dem zuständigen Netzbetreiber
oder nach Aufforderung durch SWB vom Kunden selbst abgelesen. Sollte das Ablese -
personal keinen Zugang zum Gaszähler erhalten oder der Kunde trotz Aufforderung den
Zählerstand nicht oder nicht ordnungsgemäß (Zählerstand und Zählernummer) in Textform
übermitteln, wird der Verbrauch geschätzt. § 11 GasGVV gilt entsprechend. 
Der Grundpreis wird taggenau verrechnet. Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Die Rech-
nungsstellung erfolgt jährlich zum Jahresende endgültig. Der Kunde leistet monatliche
A bschlagszahlungen auf die Jahresrechnung. SWB wird dem Kunden die Höhe der Ab-
schlagszahlungen rechtzeitig mitteilen. Rechnungen und Abschläge werden zu dem von
SWB angegebenen Zeitpunkt fällig. Ein Zahlungsverzug in Höhe von mehr als 2 Abschlä-
gen berechtigt SWB, den Netzbetreiber zur Trennung der Lieferstelle des Kunden vom
Versorgungsnetz aufzufordern oder den Vertrag gemäß Ziff. 7 zu kündigen. Aus dem Zah-
lungsverzug entstehende Kosten werden dem Kunden in tatsächlicher Höhe bzw. gemäß
aktuellem Preisblatt der Ergänzenden Bedingungen der SWB zur GasGVV berechnet.
Bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist SWB, soweit es
sich um Störun gen des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von
ihrer Leistungspflicht befreit. Dies gilt nicht, wenn die Störung auf unberechtigten Maßnah-
men der SWB beruht. Ansprüche wegen Versorgungsstörungen sind gegenüber dem Netz-
betreiber, der gemäß § 18 NDAV haftet, geltend zu machen. SWB wird über die mit der
Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie be-
kannt sind oder  in  zumutbarer  Weise aufgeklärt  werden können  und der  Kunde dies
wünscht.
Im Falle eines Umzuges in ein Netzgebiet außerhalb der vorderseitig unter Ziff. 7 angege-
benen oder zu einer Adresse ohne Gasnetzanschluß ist der Kunde berechtig, den Gaslie-
fervertrag mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende zu kündigen SWB ist berechtigt,
den Gasliefervertrag ohne Einhaltung einer Frist in folgenden Fällen zu kündigen: Wegfall
der Belieferungsvoraussetzungen (Netzgebiet, Netzanschluss), Zahlungsverzug von mehr
als 14 Tagen, Entzug oder Unbrauchbarkeit der Einzugsermächtigung, Vorliegen eines An-
trags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden.
Änderungen oder Ergänzungen dieses Gasliefervertrages bedürfen der Schriftform; dies
gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses. SWB darf sich zur Erfüllung ihrer
vertraglichen Pflichten Dritter bedienen. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird der Vertrag im Übrigen davon
nicht berührt. Der Kunde und SWB werden die unwirksame bzw. undurchführbare Bestim-
mung durch eine wirksame bzw. durchführbare ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergeb-
nis möglichst gleichkommt. Entsprechendes gilt für den Fall einer Vertragslücke. 
Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung der für die Abrechnung und Erfül-
lung der Vertragsverpflichtungen benötigten Daten wird ausschließlich im Rahmen des
Bundesdatenschutzgesetzes vorgenommen. Die Weitergabe von Daten erfolgt nur, soweit
dies zur Vertragserfüllung oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist. SWB ist
berechtigt, diese Daten zur Wahrung berechtigter Geschäftsinteressen im Hinblick auf die
Kundenbetreuung und -beratung und die bedarfsgerechte Produktgestaltung auch über
das Vertragsverhältnis hinaus zu verwenden.
SWB ist berechtigt, diese Geschäftsbedingungen zur Gaslieferung unter angemessener
Berücksichtigung der Kundeninteressen und unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von
6 Wochen durch briefliche Mitteilung anzupassen. Bei einer solchen Anpassung ist der
Kunde berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer einmonatigen Frist auf den Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderungen schriftlich zu kündigen. Darauf wird SWB in der
brieflichen Mitteilung gesondert hinweisen.
10 Änderung der Geschäftsbedingungen
9 Datenschutz
8 Allgemeines
7 Vertragsbeendigung
6 Haftung bei Versorgungsstörungen
4 Ablesung
5 Abrechnung, Zahlung, Zahlungsverzug
3 Preisveränderungen
2 Vertragslaufzeit
1 Allgemeine Voraussetzungen
AUFTRAG
privat
gewerblich
Strom
Gas
Wärme
SonniFixGas
SonniVarioGas
SonniHeizStrom-
SonniComfortStrom-
SonniKWKStrom-G
SonniMiniStrom
WS
WP
M
 L
SonniDSLStrom-
M
 L
GAS
1
Lieferanschrift
Firma, Ansprechpartner
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Geburtsdatum
Telefon
Ort
2
Rechnungsanschrift
abweichend zu 1
Firma
Straße, Hausnummer
Telefon
Postleitzahl
Ort
3
Verbrauchsdaten
falls bekannt
bisheriger Gaslieferant
Kundennummer
Zählernummer
Jahresverbrauch in kWh
4
Gaslieferung
Einzugsdatum bei Umzug
zum nächstmöglichen Termin (s. Ziffer 1–3 Geschäftsbedingungen)
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
121,01 €/Jahr
5,87 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
1 Jahr
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
3 Monate
Alle Preise sind Nettopreis
zzgl. Mwst.
Mindestpreis:
5,91 Ct/kWh
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
10,08 €/Monat
5,03 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
31.12.
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
3 Monate
Alle Preise sind Nettopreis
zzgl. Mwst.
Ort
Datum
Unterschrift
6
Einzugs-
ermächtigung
Kreditinstitut
Bankleitzahl
Kontonummer
Hiermit ermächtige ich die Städtische Werke Borna GmbH, die Abschlags- und Rechnungsbeträge von obenstehendem Konto
im Lastschriftverfahren einzuziehen.
7
Kontoinhaber
abweichend zu 1 od. 2
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Firma
8
6
Auftragserteilung
und Vollmacht
Arbeits- und Grundpreis werden bis zu einem Jahresverbrauch von 307.500 kWh berechnet. Überschreitet der Jahresverbrauch 307.500 kWh, so wird anstelle des Arbeits- und Grundpreises der Mindestpreis berechnet.
Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Erdgaslieferung nach der Preisregelung SonniVarioGas. Es gelten die Allgemeinen Regelungen für die Gasversorgung in Niederdruck ohne Leistungsmessung der Städtische Werke Borna GmbH (AGB Gasversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen. 
Der Vertrag läuft erstmals bis zum 31.12. des ersten Lieferjahres und verlängert sich um jeweils 1 Jahr, wenn er nicht von einem der beiden Vertragspartner wirksam gekündigt wurde. Es gelten die Allgemeinen Regelungen für die Gasversorgung in Niederdruck ohne Leistungsmessung der Städtische Werke Borna GmbH (AGB Gasversorgung). Preisänderungen können nur mit Wirkung jeweils zum 1. Januar gemäß Ziff. 3 der AGB Gasversorgung vorgenommen werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Erhöhung oder Reduzierung öffentlich-rechtlicher Abgaben, Steuern oder sonstige, die Gaslieferung betreffende hoheitliche Belastungen. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Erdgaslieferung nach der Preisregelung SonniFixGas. Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
 
7
Ort
Datum
Unterschrift
Ich habe die Allgemeine Regelung zur Gaslieferung (AGB) gelesen, erhalten (siehe nachfolgende Seite) und erkenne diese hiermit an.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich diesen Auftrag innerhalb einer Frist von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen kann. Die Frist beginnt mit Absendung dieses unterschriebenen Formulars. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an die Städtische Werke Borna GmbH, Am Wilhelmschacht 20, 04552 Borna.
Allgemeine Regelungen für die Gasversorgung im Niederdruck ohne Leistungsmessung der Städtische Werke Borna GmbH
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für die Belieferung von Kun-
denanlagen mit Erdgas in Niederdruck ohne Leistungsmessung nach dem vereinbarten
Preis. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils aktuellen
Bestimmungen der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gas-
grundversorgungsverordnung – GasGVV)“ und der „Ergänzende Bedingungen der Städ-
tische  Werke  Borna  GmbH  (SWB)  zur  GasGVV“,  die  auf  Wunsch  des  Kunden  zur
Verfügung gestellt werden bzw. unter www.stadtwerke-borna.de zugänglich sind.
Mit schriftlicher Annahme des vom Kunden vollständig ausgefüllten und unterschriebenen
Auftrages zur Gasbelieferung durch SWB kommt der Gasliefervertrag zustande. Die Ver-
pflichtung der SWB zur Gas lieferung besteht jedoch erst mit wirksamer Beendigung des
Gasliefervertrages mit dem bisherigen Gaslieferanten. Sollte dies nicht binnen 6 Monaten
ab Zugang des Auftrags bei SWB möglich sein, sind Kunde und SWB berechtigt, den Gas-
liefervertrag fristlos zu kündigen. Die Belieferung beginnt zu dem in der Vertragsbestätigung
genannten Termin. Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ablauf der jewei-
ligen Vertragslaufzeit gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund
nach § 314 BGB bleibt hiervon unberührt. SWB behält sich das Recht einer Bonitätsprüfung
des Kunden vor und kann die Annahme des Auftrags bei unzureichender Bonität verwei-
gern.
Die Gasbelieferung erfolgt zu den im veröffentlichten Preisblatt angegebenen Preisen.
Preisänderungen werden nach billigem Ermessen und den Bestimmungen des § 5 Abs. 2
und 3 GasGVV vorgenommen. Im Falle von Preiserhöhungen kann der Kunde den betref-
fenden Vertrag außerordentlich innerhalb einer Frist von einem Monat nach Bekanntgabe
der Preiserhöhung mit Wirkung zum Ende des folgenden Monats kündigen. Soweit für die
Gaslieferung während der Vertragslaufzeit öffentlich-rechtliche Abgaben, Steuern oder son-
stige, die Gaslieferung betreffende hoheitliche Belastungen zusätzlich erhoben, erhöht
oder redu ziert werden, wird SWB den Verkaufspreis zeitnah zum Inkrafttreten dieser Än-
derungen mit sechswöchiger Vorankündigungsfrist entsprechend anheben oder senken. 
Der Zählerstand wird von einem Beauftragten der SWB, dem zuständigen Netzbetreiber
oder nach Aufforderung durch SWB vom Kunden selbst abgelesen. Sollte das Ablese -
personal keinen Zugang zum Gaszähler erhalten oder der Kunde trotz Aufforderung den
Zählerstand nicht oder nicht ordnungsgemäß (Zählerstand und Zählernummer) in Textform
übermitteln, wird der Verbrauch geschätzt. § 11 GasGVV gilt entsprechend. 
Der Grundpreis wird taggenau verrechnet. Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Die Rech-
nungsstellung erfolgt jährlich zum Jahresende endgültig. Der Kunde leistet monatliche
A bschlagszahlungen auf die Jahresrechnung. SWB wird dem Kunden die Höhe der Ab-
schlagszahlungen rechtzeitig mitteilen. Rechnungen und Abschläge werden zu dem von
SWB angegebenen Zeitpunkt fällig. Ein Zahlungsverzug in Höhe von mehr als 2 Abschlä-
gen berechtigt SWB, den Netzbetreiber zur Trennung der Lieferstelle des Kunden vom
Versorgungsnetz aufzufordern oder den Vertrag gemäß Ziff. 7 zu kündigen. Aus dem Zah-
lungsverzug entstehende Kosten werden dem Kunden in tatsächlicher Höhe bzw. gemäß
aktuellem Preisblatt der Ergänzenden Bedingungen der SWB zur GasGVV berechnet.
Bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist SWB, soweit es
sich um Störun gen des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von
ihrer Leistungspflicht befreit. Dies gilt nicht, wenn die Störung auf unberechtigten Maßnah-
men der SWB beruht. Ansprüche wegen Versorgungsstörungen sind gegenüber dem Netz-
betreiber, der gemäß § 18 NDAV haftet, geltend zu machen. SWB wird über die mit der
Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie be-
kannt sind oder  in  zumutbarer  Weise aufgeklärt  werden können  und der  Kunde dies
wünscht.
Im Falle eines Umzuges in ein Netzgebiet außerhalb der vorderseitig unter Ziff. 7 angege-
benen oder zu einer Adresse ohne Gasnetzanschluß ist der Kunde berechtig, den Gaslie-
fervertrag mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende zu kündigen SWB ist berechtigt,
den Gasliefervertrag ohne Einhaltung einer Frist in folgenden Fällen zu kündigen: Wegfall
der Belieferungsvoraussetzungen (Netzgebiet, Netzanschluss), Zahlungsverzug von mehr
als 14 Tagen, Entzug oder Unbrauchbarkeit der Einzugsermächtigung, Vorliegen eines An-
trags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden.
Änderungen oder Ergänzungen dieses Gasliefervertrages bedürfen der Schriftform; dies
gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses. SWB darf sich zur Erfüllung ihrer
vertraglichen Pflichten Dritter bedienen. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird der Vertrag im Übrigen davon
nicht berührt. Der Kunde und SWB werden die unwirksame bzw. undurchführbare Bestim-
mung durch eine wirksame bzw. durchführbare ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergeb-
nis möglichst gleichkommt. Entsprechendes gilt für den Fall einer Vertragslücke. 
Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung der für die Abrechnung und Erfül-
lung der Vertragsverpflichtungen benötigten Daten wird ausschließlich im Rahmen des
Bundesdatenschutzgesetzes vorgenommen. Die Weitergabe von Daten erfolgt nur, soweit
dies zur Vertragserfüllung oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist. SWB ist
berechtigt, diese Daten zur Wahrung berechtigter Geschäftsinteressen im Hinblick auf die
Kundenbetreuung und -beratung und die bedarfsgerechte Produktgestaltung auch über
das Vertragsverhältnis hinaus zu verwenden.
SWB ist berechtigt, diese Geschäftsbedingungen zur Gaslieferung unter angemessener
Berücksichtigung der Kundeninteressen und unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von
6 Wochen durch briefliche Mitteilung anzupassen. Bei einer solchen Anpassung ist der
Kunde berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer einmonatigen Frist auf den Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderungen schriftlich zu kündigen. Darauf wird SWB in der
brieflichen Mitteilung gesondert hinweisen.
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1 Allgemeine Voraussetzungen
AUFTRAG
privat
gewerblich
Strom
Gas
Wärme
SonniFixGas
SonniVarioGas
SonniMiniStrom
SonniKWKStrom-P
SonniDSLStrom-S
SonniFixStrom
SonniHeizStrom-
WS
WP
Strom
Gas
Wärme
SonniFixGas
SonniVarioGas
SonniHeizStrom-
SonniComfortStrom-
SonniKWKStrom-G
SonniMiniStrom
WS
WP
M
 L
SonniDSLStrom-
M
 L
WÄRME
1
Lieferanschrift
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Geburtsdatum
Telefon
Ort
2
Rechnungsanschrift
abweichend zu 1
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Ort
3
Angaben 
zum Objekt und
zur Nutzung
Anzahl Wohnungen
Wohnfläche gesamt
Gebäudehöhe / Geschosse
Altbau
Neubau
Wohnhaus
m²
m
Wohnfläche gesamt
Nutzfläche gesamt
Gebäudehöhe / Geschosse
Art der Nutzung
Anzahl Wohnungen
Gewerbeobjekt
3
Angaben 
zum Objekt und
zur Nutzung
Art der Verwendung
Ort
Datum
Unterschrift
4
Angaben
zum Anschluss
5
Abrechnung
Heizung
Verwendung der
Wärme
sonstige
mit Warmwasserspeicher
Neuanschluss
jährlich (Abschläge)
konstante Verrechnungsleistung
monatlich
Lieferanschrift
Rechnungsanschrift
Jahresspitzenleistung
Erweiterung / Verstärkung
Abtrennung
Kundeneigentum
Hausanschluss-
station wird
von SWB gemietet
Umverlegung
Wiederinbetriebsetzung
6
Auftragserteilung
Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Erstellung eines Angebots für die vorstehend angege-
benen Leistungen. Es ist zu richten an die
Anzahl Heizkreise
Leistung Heizkreise
Vor-/Rücklauftemp. sek.
Speichergröße / NL-Zahl
Anschlussleistung
kW
°C
kW
AUFTRAG
privat
gewerblich
Strom
Gas
Wärme
SonniFixGas
SonniVarioGas
SonniHeizStrom-
SonniComfortStrom-
SonniKWKStrom-G
SonniMiniStrom
WS
WP
M
 L
SonniDSLStrom-
M
 L
WÄRME
1
Lieferanschrift
Firma, Ansprechpartner
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Telefon
Ort
2
Rechnungsanschrift
abweichend zu 1
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Ort
3
Angaben 
zum Objekt und
zur Nutzung
Anzahl Wohnungen
Wohnfläche gesamt
Gebäudehöhe / Geschosse
Altbau
Neubau
Wohnhaus
Wohnfläche gesamt
Nutzfläche gesamt
Gebäudehöhe / Geschosse
Art der Nutzung
Anzahl Wohnungen
Gewerbeobjekt
3
Angaben 
zum Objekt und
zur Nutzung
m²
m²
m
Art der Verwendung
Ort
Datum
Unterschrift
4
Angaben
zum Anschluss
5
Abrechnung
Heizung
Verwendung der
Wärme
sonstige
mit Warmwasserspeicher
Neuanschluss
jährlich (Abschläge)
konstante Verrechnungsleistung
monatlich
Lieferanschrift
Rechnungsanschrift
Jahresspitzenleistung
Erweiterung / Verstärkung
Abtrennung
Kundeneigentum
Hausanschluss-
station wird
von SWB gemietet
Umverlegung
Wiederinbetriebsetzung
6
Auftragserteilung
Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Erstellung eines Angebots für die vorstehend angege-
benen Leistungen. Es ist zu richten an die
Anschlussleistung
Anzahl Heizkreise
Leistung Heizkreise
Vor-/Rücklauftemp. sek.
Speichergröße / NL-Zahl
kW
°C
kW
8.2.1.4029.1.523496.503950
Rieco Orgaform Altenburg GmbH
09.09.2010
Stephanie Hormann
09.09.2010
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
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